
P R Ü F U N G S O R D N U N G 
 

für die Durchführung von  
Fortbildungsprüfungen in anerkannten Ausbildungsberufen 

vom 1. Dezember 1988 
in der Fassung vom 15. Februar 1995 

 
 
Auf Grund der Beschlüsse des Berufsbildungsausschusses vom 7. Juni 1988 und 9. November 1994 
erlässt das Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständige Stelle nach den § 46 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 41 Satz 2 bis 4 und § 58 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112) in 
der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 1 Nr. 2 Buchstabe e) der Verordnung über Zustän-
digkeiten für die Berufsbildung im öffentlichen Dienst vom 21. Dezember 1971 (GBl. 1972 S. 25, ber. 
S. 84) in der derzeit gültigen Fassung folgende Prüfungsordnung: 
 
 

1. Abschnitt 
 

Prüfungsausschüsse 
 

§ 1 
 

Errichtung 
 
1. Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch berufliche Fortbildung 

erworben sind, kann das Regierungspräsidium Karlsruhe Prüfungen durchführen (Fortbildungs-
prüfungen). Für die Abnahme der Fortbildungsprüfungen errichtet die zuständige Stelle Prüfungs-
ausschüsse.  

 
2. Das Regierungspräsidium Karlsruhe kann mit anderen zuständigen Stellen gemeinsame Prü-

fungsausschüsse errichten oder in Ausnahmefällen bei der Abnahme von Prüfungen mit anderen 
zuständigen Stellen zusammenwirken. 

 
3. Bestehen beim Regierungspräsidium Karlsruhe für einzelne Fortbildungsprüfungen mehrere Prü-

fungsausschüsse, so können diese bestimmen, dass ein Verwaltender Prüfungsausschuss, der 
sich nach den Vorschriften des BBiG aus Mitgliedern dieser Prüfungsausschüsse zusammensetzt, 
die aus den §§ 10 Abs. 1, 13, 18 Abs. 2, 19 Abs. 4, 21 Abs. 1 resultierenden Aufgaben wahrnimmt. 

 
§ 2 

 
Zusammensetzung und Berufung 

 
1. Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für die 

Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein; sie sollen in 
der Erwachsenenbildung erfahren sein. 

 Die Mitglieder haben Stellvertreter. 
 
2. Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

in gleicher Zahl sowie mindestens ein Lehrer einer berufsbildenden Schule angehören. Von dieser 
Zusammensetzung darf nur abgewichen werden, wenn sonst die erforderliche Zahl von Mitgliedern 
nicht berufen werden kann. 

 
3.  Das Regierungspräsidium Karlsruhe beruft die Mitglieder und ihre Stellvertreter gemäß § 46 Abs. 1 

i.V.m. § 37 Abs. 3 BBiG in der Regel für fünf Jahre. 
 
4.  Die Mitglieder können schriftlich erklären, dass sie ihre Tätigkeit im Prüfungsausschuss beenden 

wollen. Sie sollen ihre Erklärung begründen. 
 
5. Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund ab-
 berufen werden. 
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§ 3 
 

Befangenheit 
 
1. Bei der Zulassung oder bei der Prüfung darf ein befangenes Mitglied nicht mitwirken. Befangen ist 

insbesondere, wer mit dem Prüfungsbewerber verheiratet oder verheiratet gewesen oder mit ihm 
in gerader Linie verwandt bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch wel-
che die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht. 

 
2. Prüfungsausschussmitglieder, die sich befangen fühlen oder Prüfungsteilnehmer, die die Besorg-

nis der Befangenheit geltend machen wollen, haben dies der zuständigen Stelle unverzüglich mit-
zuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. 

 
3. Die Entscheidung über den Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige Stelle, während der 

Prüfung der Prüfungsausschuss. 
 
4. Wenn infolge Befangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht 

möglich ist, kann die zuständige Stelle die Durchführung der Prüfung einem anderen Prüfungsaus-
schuss übertragen, erforderlichenfalls eine andere zuständige Stelle um die Durchführung der Prü-
fung ersuchen. 

 Das gleiche gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht ge-
währleistet erscheint. 

 
§ 4 

 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

 
1. Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Sie 

sollen nicht derselben Gruppe angehören. 
 
2. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 2/3 der Mitglieder, mindestens jedoch drei, mit-

wirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
3. In einfachen dringlichen Angelegenheiten können Beschlüsse auch im schriftlichen Verfahren ge-

fasst werden.  
 Ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied fristgemäß widerspricht. 
 

§ 5 
 

Geschäftsführung 
 
Das Regierungspräsidium Karlsruhe regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss dessen 
Geschäftsführung. 
 

§ 6  
 

Verschwiegenheit 
 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben auch nach ihrem Ausscheiden, über alle ihnen bei 
ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten und Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Ver-
schwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbildungsausschuss. Ausnahmen be-
dürfen der Einwilligung der zuständigen Stelle. 
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2. Abschnitt 
 

Vorbereitung der Prüfung 
 

§ 7 
 

Prüfungstermine 
 
Fortbildungsprüfungen finden nach Bedarf statt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestimmt die 
Prüfungstermine und gibt Zeit und Ort der Prüfung einschließlich der Anmeldefrist im Staatsanzeiger 
für Baden-Württemberg bekannt. 
 

§ 8 
 

Anmeldung zur Prüfung 
 
1. Der Prüfungsbewerber, dessen  

 

a) Beschäftigungsort oder 
 

b) gewöhnlicher Aufenthaltsort 
 

in Baden-Württemberg liegt, hat die Zulassung zur Prüfung schriftlich beim Regierungspräsidium 
Karlsruhe innerhalb der Anmeldefrist zu beantragen. Bewerber, die diese Bedingung nicht erfüllen, 
können nach Zulassung durch die für die zuständige Stelle, im Einvernehmen mit dem Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, an den Prüfungen teilnehmen. 

 
2. Dem Antrag sind beizufügen: 
 

a) Lebenslauf (tabellarisch), 
 

b) eine Erklärung und ggf. Nachweise darüber, ob und mit welchem Erfolg der Prüfungsbewerber 
   bereits an der Fortbildungsprüfung teilgenommen hat, 
 

c) ggf. eine Bescheinigung über Art und Umfang einer Behinderung, 
 

d) Angaben und Nachweise über die in den § 8 Abs. 1 und § 9 genannten Voraussetzungen. 
 

§ 9 
 

Zulassung zur Prüfung 
 
1. Zur Fortbildungsprüfung ist zuzulassen, wer 
 

a) an beruflichen Bildungsmaßnahmen teilgenommen hat, die der Fortbildung dienen, oder  
 

b) glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen, die die Zulassung zur Prü-
fung rechtfertigen, in anderer Weise erworben hat. 

 
2. Zulassungsvoraussetzungen, die aufgrund besonderer Rechtsvorschriften nach § 46 BBiG festge-

legt werden, bleiben unberührt. 
 

§ 10 
 

Entscheidung über die Zulassung 
 
1. Über die Zulassung entscheidet das Regierungspräsidium Karlsruhe. 
 Hält es die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
2. Die Zulassung ist zurückzunehmen, wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen oder falschen An-

gaben ausgesprochen wurde.  
 

Wird innerhalb von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses festgestellt, dass die 
Zulassung erschlichen wurde, ist die Prüfung für nicht bestanden zu erklären.  ... 
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3. Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Prüfungsbewerber rechtzeitig unter Angabe des 
 Prüfungstages und -ortes einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Die Prü-
 fungsordnung und die hierzu erlassenen Rechtsvorschriften sowie die Prüfungsanforderungen sind 
 dem Prüfungsbewerber bei Bedarf auszuhändigen.  
 
4. Nicht zugelassene Prüfungsbewerber werden unverzüglich über die Entscheidung mit Angabe der 

Ablehnungsgründe schriftlich und mit Rechtsbehelfsbelehrung unterrichtet. 
 
 

3. Abschnitt 
 

Durchführung der Fortbildungsprüfung 
 

§ 11 
 

Prüfungsgegenstand 
 
Soweit keine entsprechenden Regelungen nach § 46 Abs. 2 BBiG erlassen sind, regelt das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe Ziel, Inhalt und Anforderungen der Prüfung durch besondere Rechtsvor-
schriften nach § 46 Abs. 1 BBiG. 
 

§ 12 
 

Gliederung der Prüfung 
 
1. Die Gliederung der Prüfung ergibt sich aus den besonderen Rechtsvorschriften nach § 46 Abs. 1 

BBiG (Prüfungsanforderungen). 
 
2. Die Prüfungsanforderungen können bei in sich geschlossenen Sachgebieten, insbesondere bei 

berufsbegleitenden Fortbildungsmaßnahmen, Teilprüfungen vorsehen. 
 

§ 13 
 

Prüfungsaufgaben 
 
Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der jeweiligen Prüfungsanforderungen die Prü-
fungsaufgaben. 
 

§ 14 
 

Prüfung Behinderter 
 
Soweit Behinderte an der Prüfung teilnehmen, sind deren besondere Bedürfnisse und Belange bei der 
Durchführung der Prüfung zu berücksichtigen. Art und Maß der Behinderung sollen durch ein amts-
ärztliches Zeugnis nachgewiesen werden.  
 

§ 15 
 

Nichtöffentlichkeit 
 
1. Die Prüfungen sind nichtöffentlich.  
 
2. Vertreter der obersten Landesbehörden und der zuständigen Stellen sowie Mitglieder des Berufs-

bildungsausschusses können anwesend sein.  
 
3. Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle Dritte als Zuhörer zu-

lassen. 
 
4. Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses 

und Vertreter der Prüfungsbehörde anwesend sein. 
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§ 16 
 

Leitung und Aufsicht 
 
1. Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzenden durch den Prüfungsausschuss abgenommen. 
 
2. Das Regierungspräsidium Karlsruhe regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss 
 

 - die Aufsichtsführung für die schriftlichen Prüfungen, 
 - den Einsatz des Prüfungsausschusses für die Überwachung und Abnahme 
   praktischer und mündlicher Prüfungen, 
 - den Einsatz der Mitglieder des Prüfungsausschusses. 
 
3. Es ist sicherzustellen, dass die Prüfungsteilnehmer die Arbeiten selbständig und nur mit den zuge-

lassenen Hilfs- und Arbeitsmitteln ausführen. 
 

§ 17 
 

Ausweispflicht und Belehrung 
 
Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Verlangen des Vorsitzenden oder des Aufsichtführenden aus-
zuweisen. Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, 
die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel sowie die Folgen von Täuschungsversuchen bzw. -handlungen 
und Ordnungsverstößen zu belehren. 
 

§ 18 
 

Täuschungsversuch und Ordnungsverstöße 
 
1. Täuscht ein Prüfungsteilnehmer während der schriftlichen Prüfung oder versucht zu täuschen, so 

ist dies dem Vorsitzenden oder Aufsichtführenden schriftlich zu vermerken. 
 
 In schwerwiegenden Fällen kann der Täuschende von dem Aufsichtsführenden oder dem Vorsit-

zenden vom weiteren Verlauf der Prüfung oder des Prüfungsteils vorläufig ausgeschlossen wer-
den. 

 
 Das gleiche gilt, wenn ein Prüfungsteilnehmer den Prüfungsablauf nachhaltig stört. 
 
2. Über die Folgen von Täuschungsversuchen und Ordnungsverstößen entscheidet der Prüfungsaus-

schuss nach Anhören des Prüfungsteilnehmers. Der Prüfungsausschuss kann die Prüfungsleis-
tungen in einzelnen Fächern mit der Punktzahl „0“ bewerten, wenn Täuschungsversuche bzw. -
handlungen festgestellt worden sind. In schwerwiegenden Fällen kann die gesamte Prüfung für 
„nicht bestanden“ erklärt werden.  

 Satz 1 gilt auch, wenn Täuschungshandlungen erst nachträglich festgestellt werden. Nach Ablauf 
von zwei Jahren nach Durchführung der Prüfung ist eine Verfolgung nicht mehr möglich. 

 
§ 19 

 
Rücktritt, Nichtteilnahme 

 
1. Der Prüfungsbewerber kann nach erfolgter Zulassung vor Beginn der Prüfung (bei schriftlichen 

Prüfungen längstens bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Prüfungsbeginn festgesetzt ist) durch 
schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.  

 
2. Tritt der Prüfungsteilnehmer nach Beginn der Prüfung, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, von 

der Prüfung zurück, so gilt diese als nicht bestanden. 
 
3. Nimmt der Prüfungsteilnehmer aus wichtigem Grund (unter Vorlage entsprechender Nachweise) 

an der Prüfung oder an Teilen der Prüfung nicht teil, so gilt diese als nicht abgelegt.  
 In sich abgeschlossene Prüfungsleistungen können anerkannt werden. 
 
 Liegt für die Nichtteilnahme kein wichtiger Grund vor, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. ... 
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4. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes und über den Umfang der anzuerkennenden Prü-
fungsleistungen entscheidet das Regierungspräsidium Karlsruhe; hält es einen wichtigen Grund für 
nicht gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss. Im Fall der Prüfungsunfähigkeit kann die 
zuständige Stelle als Nachweis die unverzügliche Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses ver-
langen. 

 
5. Hat sich der Prüfungsteilnehmer der Prüfung in Kenntnis einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 

oder eines anderen wichtigen Grundes zur Nichtteilnahme unterzogen, so kann ein nachträglicher 
Rücktritt wegen dieses Grundes nicht genehmigt werden. 

 
 

4. Abschnitt 
 

Bewertung, Feststellung und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 
 

§ 20 
 
1. Die Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 
 

sehr gut  (100 - 92 Punkte) =  
 die Leistung entspricht im besonderen Maße den Anforderungen  
gut (91 - 81 Punkte) =  
 die Leistung entspricht voll den Anforderungen  
befriedigend  (80 - 67 Punkte) =  
 die Leistung entspricht im allgemeinen den Anforderungen  
ausreichend (66 - 50 Punkte) =  
 die Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber im ganzen noch den Anfor-

derungen  
mangelhaft  (49 - 30 Punkte) =  
 die Leistung entspricht nicht den Anforderungen, lässt jedoch erkennen, dass 

die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind. 
ungenügend  (29 - 0 Punkte) =  
 die Leistung entspricht nicht den Anforderungen, und die notwendigen Grund-

kenntnisse sind nicht vorhanden.  
 
Dabei sind volle Punkte zu vergeben. 

 
2. Soweit eine Bewertung der Leistung nach dem Punktesystem nicht sachgerecht ist, ist die Bewer-

tung nur nach Noten vorzunehmen. Bei programmierter Prüfung kann eine nach der Prüfungsart 
entsprechende Bewertung vorgenommen werden. 

 
3. Die einzelnen Leistungen des schriftlichen Teils der Kenntnisprüfung und der Fertigkeitsprüfung 

sind von zwei fachkundigen Prüfern getrennt und selbständig zu beurteilen und zu bewerten. Zur 
Beurteilung und Bewertung des schriftlichen Teils der Prüfungsleistung können auch stellvertre-
tende Mitglieder des Prüfungsausschusses zugezogen werden. 

 Weichen die Bewertungen der Prüfer einer schriftlichen Arbeit um nicht mehr als 15 Punkte von-
einander ab, so gilt der Durchschnitt als Endpunktzahl. Bei größeren Abweichungen sind die Prüfer 
gehalten, ihre Bewertung bis auf 15 Punkte anzugleichen. Gelingt dies nicht, setzt der Prüfungs-
ausschuss die Endpunktzahl im Rahmen der Vorschläge fest. 

 
§ 21 

 
Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 

 
1. Der Prüfungsausschuss stellt die Einzelergebnisse sowie das Gesamtergebnis fest. 
 
2. Entsprechend den Prüfungsanforderungen, die sich aus den Regelungen, die gemäß § 46 BBiG 

erlassen sind, ergeben, sind für jedes Prüfungsfach und die Unterweisungsprobe gesonderte Be-
wertungen vorzunehmen. Aus den Ergebnissen der schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistung 
in einem Prüfungsfach ist eine Durchschnittspunktzahl zu ermitteln. Hierbei wird die Durchschnitt-
punktzahl ab einem halben Punkt aufgerundet, im Übrigen abgerundet.  

 Einzel- und Gesamtergebnisse zwischen 49,5 und 50 bzw. 29,5 und 30 Punkten werden nicht auf-
gerundet.            ... 
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3. Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn in jedem Prüfungsteil mindestens ausreichende Leis-
tungen erbracht worden sind.  

 Weitergehende Vorschriften, die nach § 46 BBiG festgelegt sind, bleiben unberührt. 
 
4. Über die Feststellung des Prüfungsergebnisses ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den 

Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 
5. Der Prüfungsausschuss soll dem Prüfungsteilnehmer am letzten Prüfungstag mitteilen, ob er die 

Prüfung bestanden oder nicht bestanden hat. 
 
 Dem Prüfungsteilnehmer ist in diesem Fall eine vom Vorsitzenden unterzeichnete Bescheinigung 

auszuhändigen. Als Tag des Bestehens bzw. Nichtbestehens ist der Tag der Feststellung des Ge-
samtergebnisses der Prüfung des einzelnen Prüfungsteilnehmers einzusetzen - in der Regel der 
Tag der letzten mündlichen bzw. praktischen Prüfungsleistung -. 

 
§ 22  

 
Prüfungszeugnis 

 
1. Wer die Prüfung bestanden hat, erhält vom Regierungspräsidium Karlsruhe ein Zeugnis. 
 
2. Das Prüfungszeugnis enthält: 
 

a) die Bezeichnung der Fortbildungsprüfung 
b) die Personalien des Prüfungsteilnehmers 
c) das Datum des Bestehens der Fortbildungsprüfung  
d) Inhalt und Ergebnisse der Fortbildungsprüfung nach Maßgabe der besonderen Rechtsvorschrif-

ten nach § 46 BBiG  
e) die Unterschriften des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und des  
    Beauftragten der zuständigen Stelle mit dem Dienstsiegel. 

 
§ 23 

 
Nichtbestehen der Prüfung 

 
1. Bei nicht bestandener Prüfung erhält der Prüfungsteilnehmer vom Regierungspräsidium Karlsruhe 

einen schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, in welchen Gebieten er keine ausreichenden 
Leistungen erbracht hat und welche Prüfungsleistungen auf Antrag in einer Wiederholungsprüfung 
nicht mehr zu wiederholen sind. Auf Wunsch des Prüfungsteilnehmers kann eine gesonderte Be-
scheinigung über diejenigen Prüfungsleistungen, die auf Antrag in einer Wiederholungsprüfung 
nicht zu wiederholen sind, ausgestellt werden. 

 
2. Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung nach § 24 ist hinzuweisen. 
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5. Abschnitt 
 

Wiederholungsmöglichkeit 
 

§ 24 
 

Wiederholungsprüfung 
 
1. Eine Fortbildungsprüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden.  
 
2. In der Wiederholungsprüfung ist der Prüfungsteilnehmer auf Antrag von der Prüfung in einzelnen 

Prüfungsteilen und -fächern zu befreien, wenn seine Leistungen darin in einer vorangegangenen 
Prüfung mindestens 50 von 100 Punkten erreicht haben. Dies gilt nur, wenn sich der Prüfungs-
teilnehmer innerhalb von zwei Jahren - gerechnet vom Tag der Beendigung der nicht be-
standenen Prüfung an - zu einer im Staatsanzeiger von Baden-Württemberg ausgeschriebe-
nen Wiederholungsprüfung anmeldet. 

 
3. Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin wiederholt werden. 
 
4. Die Vorschriften über die Zulassung (§§ 8 und 9) gelten entsprechend. Bei der Anmeldung sind 

außerdem Ort und Datum der vorangegangenen Prüfung anzugeben. 
 
 

6. Abschnitt 
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 25 
 

Prüfungsunterlagen 
 
Auf Antrag ist dem Prüfungsteilnehmer innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Prüfung Einsicht 
in seine Prüfungsunterlagen zu gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, die 
Anmeldung und die Niederschrift über die Prüfung 10 Jahre aufzubewahren. 
 

§ 26 
 

Aufhebung 
 
Die Prüfungsordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe für die Durchführung von Fortbildungsprü-
fungen zum Geprüften Schwimmmeister vom 22.12.82 tritt mit Inkrafttreten dieser Verordnung außer 
Kraft. 
 

§ 27 
 

Schlussvorschriften 
 
1. Die vorliegende Fassung der Prüfungsordnung tritt mit der Veröffentlichung im Staatsanzeiger für 

Baden-Württemberg in Kraft. 
 
2. Sie wurde am 20. Januar 1995 gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2, § 41 Satz 4 Berufsbildungsgesetz vom 

Innenministerium Baden-Württemberg genehmigt. 


